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A) Satzungen, Verordnungen und 
Bekanntmachungen der Region

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Christian Stein

An die nachstehende Person

Name:  Stein
Vorname(n):  Christian
Geburtsdatum:  11.02.1985
letzte bekannte Anschrift:  Stoken 1, 
 31185 Söhlde

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
22.05.2024, Aktenzeichen 51.02-A-136360S, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 51.02 – Wirtschaftliche Jugendhilfe
2. Stock, Raum Nr. N201
Hildesheimer Str. 18, 30169 Hannover.

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – 
darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche Zustel-
lung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen.

Hannover, den 06.06.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Bornemann

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Tatjana Stein

An die nachstehende Person

Name: Stein
Vorname(n):  Tatjana
Geburtsdatum:  25.03.1987
letzte bekannte Anschrift:  Stoken 1, 
 31185 Söhlde

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
22.05.2024, Aktenzeichen 51.02-A-136360S, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 51.02 – Wirtschaftliche Jugendhilfe
2. Stock, Raum Nr. N201
Hildesheimer Str. 18, 30169 Hannover.

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – 
darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche Zustel-
lung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen.

Hannover, den 06.06.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Bornemann

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Mirco Kurzok

An die nachstehende Person

Name: Kurzok
Vorname(n): Mirco
Geburtsdatum: 03.02.1993
letzte bekannte Anschrift: Marktstr. 49, 
 30159 Hannover

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
21.05.2024, Aktenzeichen 51.04-07-113576, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 51.04 – Unterhaltsvorschuss
1. Stock, Raum Nr. 14,
Peiner Str. 8, 30519 Hannover.

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – 
darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche Zustel-
lung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen.

Hannover, den 30.05.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag
Behmann

– – –

u	 Verlängerung der Geltungsdauer des Plans für 
den Umbau der Anschlussstelle Großburgwedel 
Westseite (A7/L381) zu einem Kreisverkehrsplatz 
(Stadt Burgwedel)

„Der Plan, der von der Region Hannover mit Planfest-
stellungsbeschluss vom 20.08.2019 (Az.: 63.01/L381-3/3) 
genehmigt wurde und der seit dem 06.10.2019 un-
anfechtbar ist, wird gemäß § 38 Abs. 4 Nr. 7 Nds. Stra-
ßengesetz (NStrG) i. V. m. §§ 1 ff. des Nds. Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (NVwVfG) – jeweils in den zurzeit 
geltenden Fassungen – um fünf Jahre verlängert. Seine 
verlängerte Geltungsdauer beginnt am 06.10.2024 und 
endet mit Ablauf des 05.10.2029.“

Die gesamte Entscheidung ist mit Begrün-
dung und Rechtsbehelfsbelehrung unter 
www.bekanntmachungen.region-hannover.de ver-
öffentlicht.

Hannover, 22.05.2024

Region Hannover
Der Regionspräsident

Team Baurecht und Fachaufsicht
Maja Wesche

– – –

B) Satzungen und Bekanntmachungen der 
Städte und Gemeinden

1. Stadt Burgwedel

u	 Wahlbekanntmachung zur Europawahl am 
09.06.2024

1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wahl zum Europäischen Parla-
ment statt.
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2.  Die Stadt Burgwedel ist in 24 allgemeine Wahlbe-
zirke eingeteilt.

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten bis spätestens 19.05.2024 zugestellt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die wahlberechtigte Per-
son zu wählen hat.

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 14.00 Uhr in der Berufs-
bildende Schule 3 der Region Hannover, Ohestr. 6 
30169 Hannover zusammen.
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3.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis sie eingetragen ist.

 Die wahlberechtigten Personen haben ihre Wahl-
benachrichtigung und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden. Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Der Stimmzettel enthält jeweils 
unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeich-
nung der sonstigen politischen Vereinigung und 
ihr Kennwort, sowie jeweils die ersten 10 Bewerber 
der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von 
der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten 
einen Kreis für die Kennzeichnung. Jede wählende 
Person erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. Jede wahlberechtigte 
Person hat eine Stimme. Die wählende Person gibt 
ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf dem rech-
ten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, für welchen Wahlvorschlag die 
Stimme gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wählenden in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der Wei-
se gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.

4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.  Wahlberechtigte Personen, die einen Wahlschein 
haben, können an der Wahl im Kreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein aus-
gestellt ist,
a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt 
oder

b)  durch Briefwahl teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 

der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in 
verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt 
auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union zum 
Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 
Absatz 4 des Europawahlgesetzes).

 Jede wählende Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ih-
rer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung 
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des 
Europawahlgesetzes).

7.  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entge-
gen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

Stadt Burgwedel, den 16.05.2024

Stadt Burgwedel
Ortrud Wendt 

Bürgermeisterin

– – –

2. Stadt Neustadt am Rübenberge

u	 Planfeststellungsverfahren für den Neubau eines 
gemeinsamen Geh- und Radweges im Zuge der 
K 315 zwischen Frielingen und Otternhagen 
(Stadt Garbsen und Stadt Neustadt a. Rbge.)

Der Planfeststellungsbeschluss der Region Hannover – 
Team Baurecht und Fachaufsicht (Planfeststellungsbe-
hörde) vom 23. Mai 2024 – Az.: 63.01/K315-4/2-11/26 –, 
der das o.a. Bauvorhaben betrifft, liegt mit einer Aus-
fertigung des festgestellten Planes (einschließlich 
Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 03.06.2024 
bis 17.06.2024 einschließlich in Neustadt a. Rbge., An 
der Stadtmauer 1, 31535 Neustadt a. Rbge. während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus.
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Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte 
Plan können in dieser Zeit auch bei der Region Hanno-
ver, Team Baurecht und Fachaufsicht, Höltystr. 17, 30171 
Hannover (Tel.: 0511/616-22603) eingesehen werden. 
Zusätzlich wird diese Bekanntmachung zusammen mit 
dem Planfeststellungsbeschluss (pdf-Format) und den 
zugehörigen Planunterlagen (pdf-Format) im Internet 
unter www.bekanntmachungen.region-hannover.de  
veröffentlicht. Für die Vollständigkeit und Übereinstim-
mung der im Internet veröffentlichten Unterlagen mit 
den amtlichen Auslegungsunterlagen wird keine Ge-
währ übernommen. Der Inhalt der zur Einsicht ausge-
legten Unterlagen ist maßgeblich.

Der Planfeststellungsbeschluss wurde dem Träger 
des Vorhabens, den Beteiligten, über deren Einwendun-
gen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, 
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, 
mit Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt. Mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen Be-
troffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb 
eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungs-
gericht Hannover, Leonhardtstr. 15, 30175 Hannover, 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten oder 
der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
oder in Form eines elektronischen Dokuments nach 
Maßgabe der Niedersächsischen Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz (Nds. ERVVO-
Justiz) erhoben werden.

Die Klage wäre gegen die Region Hannover, vertreten 
durch den Regionspräsidenten, Hildesheimer Str. 20, 
30169 Hannover zu richten.

Stadt Neustadt a. Rbge.
i.A. Ina Schwertner
Der Bürgermeister

– – –

3. Stadt Seelze

u	 Wahlbekanntmachung

1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wahl zum Europäischen Parla-
ment statt.

 Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in 34 allgemeine Wahlbezirke ein-
geteilt.

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 29.04.2024 bis 19.05.2024 
zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und 

der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.

 Der Briefwahlvorstand /  Die Briefwahlvorstände 
tritt / treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 14:00 Uhr in der Berufsbildende Schule 3 
der Region Hannover, Ohestraße 6, 30169 Hanno-
ver zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist.

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und 
einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger 
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abge-
geben werden.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.

 Jeder Wähler hat eine Stimme.
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 

Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen 
politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass 
er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Wei-
se eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise ge-
faltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 
dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt 
oder

b) durch Briefwahl
 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
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einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in 
verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch 
für Wahlberechtigte, die zugleich in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union zum 
Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 
Absatz 4 des Europawahlgesetzes).

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung 
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des 
Europawahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entge-
gen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

Seelze, den 21.05.2024

Stadt Seelze
Alexander Klein

– – –
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4. Gemeinde Uetze

u	 Flächennutzungsplan der Gemeinde Uetze,  
25. Änderung

Die Region Hannover hat mit Verfügung vom 30.04.2024 
– Az.: 61.03-21101-25/18-05/24 – gem. § 6 des Bauge-
setzbuches (BauGB) die 25. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Uetze genehmigt.

Der Geltungsbereich umfasst eine Teilfläche der Ort-
schaft Uetze, welche sich nördlich der B188 – Dahren-
horst befindet und ist nachstehend abgedruckt:

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoin-
formation und Landesvermessung Niedersachsen ©2024 LGLN

Mit dieser Bekanntmachung wird die o.g. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gem. § 6 Abs. 5 BauGB wirk-
sam.

Die genehmigte Änderung des Flächennutzungspla-
nes liegt mit Begründung einschließlich Umweltbe-
richt gem. § 6 Abs. 5 BauGB öffentlich aus und kann 
im Fachbereich Bürgerservice, Bauen und Verkehr der 
Gemeinde Uetze, Außenstelle – Praklastraße 5, 31311 



Amtsblatt für die Region Hannover Nr. 23/2024

– 236 –

Uetze, während der Dienststunden von jedermann ein-
gesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des 
Flächennutzungsplanes Auskunft verlangen.

Auf die Möglichkeit, die Verletzung der in § 214 Abs. 1 
BauGB aufgeführten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel der Abwägung beim Zustandekommen 
des Bauleitplans geltend zu machen, wird hingewiesen. 
Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Bauleit-
plans werden gemäß § 215 BauGB

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans oder des Flächennut-
zungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Uetze unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch einen 
Bauleitplan eingetretenen Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Uetze, den 15.05.2024

Gemeinde Uetze
Florian Gahre

Der Bürgermeister

– – –



– 237 –

Amtsblatt für die Region Hannover Nr. 23/2024

u	 Bebauungsplan Nr. 14 „Erholungsgebiet Uetze-
Dahrenhorst“, 5. Änderung, Ortschaft Uetze

Der Rat der Gemeinde Uetze hat am 19.05.2022 den 
Bebauungsplan Nr. 14 „Erholungsgebiet Uetze-Dah-
renhorst“, 5. Änderung, Ortschaft Uetze gem. § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 
eine Teilfläche der Ortschaft Uetze, welche sich nördlich 
der B188 – Dahrenhorst befindet und ist nachstehend 
abgedruckt:

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoin-
formation und Landesvermessung Niedersachsen © 2024 (LGLN)

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung liegt 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich aus und kann im 
Fachbereich Bürgerservice, Bauen und Verkehr der 
Gemeinde Uetze, Außenstelle – Praklastraße 5, 31311 
Uetze, während der Dienststunden von jedermann ein-
gesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des 
Bebauungsplanes Auskunft verlangen.

Mit dieser Bekanntmachung wird der o.g. Bebauungs-
plan gem. § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich.
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Erscheinungstermin
Nach Bedarf – in der Regel alle 7 Tage donnerstags –
 
Redaktionsschluss
jeweils mittwochs der Vorwoche um 14.00 Uhr

Alle Amtsblätter finden Sie auf:
bekanntmachungen.region-hannover.de
oder scannen Sie den QR-Code

Auf die Möglichkeit, die Verletzung der in § 214 Abs. 1 
BauGB aufgeführten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel der Abwägung beim Zustandekommen 
des Bauleitplans geltend zu machen, wird hingewiesen. 
Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Bauleit-
plans werden gemäß § 215 BauGB 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans oder des Flächennut-
zungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Uetze unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch einen 
Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteilen 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Uetze, den 15.05.2024

Gemeinde Uetze
Florian Gahre

Der Bürgermeister

– – –

C) Sonstige Bekanntmachungen

– – –
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